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__________________________________________________________________________________

Schweizer Spielmesse


12. Internationale Spiel- und Spielwarenmesse St. Gallen

4. bis 8. September 2002
__________________________________________________________________________________

Termine und Tarife           alle Preise exkl. MwSt 7.6%

Organisatorische und allgemeine Hinweise
Die vorliegenden Termine und Tarife sind integrierender Bestandteil des Ausstellervertrages 2002 der Schweizer Spielmesse

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

1.
Messedauer / Öffnungszeiten 


Dauer der Messe:
Mittwoch, 4. September bis Sonntag, 8. September 2002


Öffnungszeiten:
Besucher
Mi - Sa 
10.00 - 18.00 Uhr




So
09.00 - 18.00 Uhr



Abendrahmenprogramm



der Schweizer Spielmesse
Mi - Sa
18.00 - 23.00 Uhr



Aussteller (mit Ausstellerausweis)
Mi
07.00 - 18.30 Uhr




Do - Sa
09.00 - 18.30 Uhr




So
08.00 - 18.30 Uhr

_________________________________________________________________________________

2.
Auf- und Abbauzeiten (vgl. Ziff. 4.1 und 8.1 Ausstellerreglement)


Aufbau:
Fr
30. August 2002
13.00 - 20.00 Uhr



Mo + Di
2. + 3. September 2002
07.00 - 22.00 Uhr



Mi
4. September 2002
07.00 - 09.30 Uhr



Sa 
31. August 2002
nur auf Anfrage u. Bestätigung


Abbau:
So
8. September 2002
18.00 - 22.00 Uhr



Mo 
9. September 2002
07.00 - 18.00 Uhr


Mit dem Standabbau darf nicht vor Messeschluss (8. September, 18.00 Uhr) begonnen werden.

_________________________________________________________________________________

3. 
An- und Nachlieferungszeiten während der Messe (vgl. Ziff. 4.1 Ausstellerreglement)


Für Aussteller:
Mi - Sa
4. bis 7. September 2002
09.00 - 09.30 Uhr




So
8. September 2002
08.00 - 08.30 Uhr


Adresse für Ausstellungsgut als Postsendung oder Frachtgut mit Angabe von Hallen- und Standnummer: 


Firma  Muster AG

Halle ........ Stand-Nr. ........


Schweizer Spielmesse


St. Jakobstrasse 94


9000 St. Gallen

_________________________________________________________________________________

4.
Überwachungszeiten (vgl. Ziff. 3.3.1 Ausstellerreglement)


Securitaspräsenz während den Öffnungszeiten: 
- Aufbau:
Di 3. September 2002




- Messe:
Mi bis So 4. bis 8. September 2002

_________________________________________________________________________________
5.
Flächenmiete

5.1
in Hallen




>Formular 1
· Kleinstand
- Verkaufsstand 9 oder 12 m2  inklusive Wände (Holz, weiss, gebraucht)

- Produzenten, Verlage und Importeure 9 bis 16 m2 inklusive Wände (Holz, weiss, gebraucht)



Reihenstand

CHF
65.-/m2


Eckstand (begrenztes Angebot)
CHF
85.-/m2
· Unbebaute Standfläche (Mindestfläche 12 m2)



Reihenstand
(1 offene Seite)
CHF
136.-/m2


Eckstand
(2 offene Seiten)
CHF
150.-/m2


Kopfstand
(3 offene Seiten) 
CHF
160.-/m2


Inselstand
(4 offene Seiten)
CHF
170.-/m2





ab 100 m2 
10% Rabatt

5.2
im Freien


überdeckte Fläche

CHF
85.-/m2


nicht überdeckte Fläche
CHF
70.-/m2


Verpflegungsstand
               

 auf Anfrage


5.3
Mitausstellerpauschale (inklusive Grundeintrag Ausstellerverzeichnis)


>Formular 2


Pro Mitaussteller

CHF
100.-


5.4
Wandwerbefläche (ab Hallenboden 2.5 Meter hoch)


>Formular 3


zusätzlich zu Standfläche
CHF
100.-/lfm



anstelle eines Standes
CHF
200.-/lfm


5.5
Lagerraum



>Formular 5


während der Messe

CHF 
30.-/m2

5.6
Parkplätze (soweit verfügbar)



>Formular 5


auf zugewiesenen Plätzen im Areal ab Dienstag, 3. September 2002



bis Sonntag, 8. September 2002



PW, Kleinlieferwagen, Anhänger, pro Platz

CHF 
70.-/Platz



Wohnwagen (beschränkte Anzahl verfügbar)

CHF 
120.-/Platz

_________________________________________________________________________________

6.
Kataloge und Verzeichnisse (vgl. Ziff. 3.4 Ausstellerreglement)


>Formular 4

Obligatorischer Eintrag

CHF
100.-


6.1
Dieser Grundeintrag umfasst folgende Verzeichnisse:

· 1 Eintrag Ausstellerverzeichnis

· 1 Eintrag Verzeichnis «Hersteller, Marken, Verlage»

· 1 Eintrag Verzeichnis «Warengruppe»

· 1 Eintrag im Internet 


zusätzliche Einträge in den Verzeichnissen «Hersteller, Marken, Verlage»


und «Warengruppe» werden verrechnet mit
CHF
20.-/Eintrag


6.2
Messefremde Katalogerzeugnisse
Die Messeleitung macht darauf aufmerksam, dass private Verleger (z.B. Construct Data Verlag GmbH, A-Vösen-

dorf), die mit uns in keinerlei geschäftlicher Beziehung stehen, versuchen, gegen hohe Gebühren eigene Messe-

kataloge/-verzeichnisse herauszugeben. Davon distanziert sich die Messeleitung in aller Form. Die Bedürfnisse der Aussteller und der Besucher sind mit den messeeigenen Verzeichnissen optimal abgedeckt und verlangen nicht  

nach Ergänzung von fremder Seite.

_________________________________________________________________________________

7.
Miete Standeinrichtungen


>Formular 2

Alle Aussteller sind verpflichtet, ihre nicht offenen Seiten mit vom Nachbarstand und der Halle unabhängigen Wänden


(Seiten- und Rückwänden) zu versehen.

· Modulstand SYMA (exklusive Bodenfläche und Mobiliar)



inklusive Skelettkonstruktion mit Rück- und Seitenwänden,


Deckenraster 1m tief, Blende, pro 3 m2  1 Spot, Teppich

CHF
82.-/m2
· Mobile Rück- und Seitenwände (Höhe 2.5 m)



gestellt, weiss, gebraucht (dürfen nicht selbst gestrichen werden)
CHF
33.-/lfm



gestellt, weiss, neu gestrichen
CHF
52.-/lfm

· Standpodest (Höhe 10 cm), verlegt, roh
CHF
20.-/m2

· Tisch 

CHF
25.-/Stück

· Schalenstuhl

CHF
6.-/Stück

· Diverses weiteres Messestand-Mobiliar und Teppiche gemäss separatem Bestellformular

· Aufhängevorrichtung (vgl. Ziff. 4.2.2.5 Ausstellerreglement)

Benutzung vorhandener Aufhängepunkte
CHF
100.-/Punkt

( 
Für zu spät eingegangene Bestellungen/Änderungen besteht kein Anspruch auf termingerechte Erledigung, und es 


wird eine Bearbeitungsgebühr von CHF 100.- erhoben. 

Nach Beendigung der Messe sind die gemieteten Gegenstände in einwandfreiem Zustand zurückzugeben. Insbesondere sind die gemieteten Wände in wiedergebrauchsfähigen Zustand zu bringen. Bei Holzwänden dürfen Bostichklammern, Nägel und Schrauben von max. 2mm ( verwendet werden. Sie sind vom Aussteller nach der 

Messe wieder zu entfernen. Allfällige Beschädigungen werden in Rechnung gestellt. 


__________________________________________________________________________________

8.
Technische Anschlüsse


>Formular 2
Für zu spät eingegangene Bestellungen/Änderungen besteht kein Anspruch auf termingerechte Erledigung, und es wird 

eine Bearbeitungsgebühr von CHF 100.- erhoben.

8.1
Elektrizität (inkl. Stromverbrauch)

Die elektrische Zuleitung endet in einem Verteilerkasten direkt über dem Boden, bzw. Standpodest. Jede Manipulation an den Gifas-Zuleitungen ist verboten Für die Elektro-Standinstallationen ab den Gifas-Anschlüssen trägt der Aussteller die Verantwortung. Die Kosten für die Erstellung der vom Aussteller bestellten inneren Standinstallationen sind in den nachstehenden Gebühren nicht enthalten und Sache des Ausstellers. 



Gifas-Elektro-Verteilerkasten
230 V, 2 kW
CHF
198.-





3 x 400/230 V, 6 kW
CHF
275.-





10 kW
CHF
358.-





20 kW
CHF
509.-


8.2
Wasser



1 Anschlussstelle (Kaltwasser) ohne Lavabo, mit Wasserzuleitung und -ableitung,

CHF
270.-



inklusive Verbrauch und Abwassergebühr



Sanitäre Einrichtungen und deren Montage ab Standanschluss sind Sache des Ausstellers.


8.3
Telefon


Telefon-Anschlussgebühr inklusive Mietapparat

CHF
150.-



Die Verrechung der Gesprächstaxen erfolgt auf der Schlussrechnung.



Eine detaillierte Abrechnung kann verlangt werden, Bearbeitungsgebühr 

CHF 
20.-


8.4
ISDN-Basisanschluss


CHF
426.-

_________________________________________________________________________________

9.
Reinigung, Entsorgung (vgl. Ziff. 3.3.3 Ausstellerreglement)


>Formular 5

9.1 
Standreinigung


Vorreinigung: Einmalige Reinigung der Standeinrichtung vor Messebeginn.  
CHF
60.-/Std.



Tägliche Reinigung der Standeinrichtung ab Ausstellungsbeginn, jeweils nach 



Messeschluss abends (Teppich saugen, Aschenbecher und Papierkörbe leeren 



und reinigen, ohne Ausstellungsgüter). Preispauschale für ganze Messedauer




bis 20 m2  Standfläche
CHF
8.-/m2 



ab 21 bis 50 m2  Standfläche
CHF
7.-/m2 



ab 51 m2  Standfläche
CHF 
6.50/m2 


9.2
Entsorgung


Während des Auf- und Abbaus sowie während der Messe kann beim Hallenchef gegen Verrechnung bestellt werden:



Abfallsack 30 l

CHF
2.70



Abfallsack 110 l

CHF
7.00



Rollcontainer 800 l
CHF
50.50

_________________________________________________________________________________

10. Haftung und Versicherungen


10.1
Obligatorische Versicherung (vgl. Ziff. 2.2.4 Ausstellerreglement)

Die Messeleitung schliesst für jeden Aussteller und Mitaussteller automatisch eine Haftpflichtversicherung zum Pauschalpreis von CHF 20.- ab (Selbstbehalt bei Sachschäden CHF 100.-), sofern den Anmeldeunterlagen keine 

Kopie einer gültigen Versicherungspolice mit einer versicherten Garantiesumme von mindestens CHF 5 Mio. für Personen- und Sachschäden beiliegt.


10.2
Fakultative Versicherungen (vgl Ziff. 3.2.4 Ausstellerreglement)



Die Ausstellungsgüter sowie das Standmaterial sind weder während des Messeaufenthalts 
noch während des Hin-



und Rücktransports versichert. Deshalb wird dem Aussteller der Abschluss einer Ausstellungsgut- und Transportver-sicherung empfohlen. Ein entsprechendes Antragsformular erhält der Aussteller mit der definitiven Standzuteilung.

__________________________________________________________________________________

11. Billette und Aussteller-Ausweise

11.1 
Besucher-Billette (inklusive MwSt)



Einzel-Tagesbillett

Erwachsene ..........................................................................................
CHF
14.-





Jugendliche 7-16 Jahre, Lehrlinge, .......................................................
CHF
7.-





Studenten, IV-Rentner



Einzel-Abendbillett

ab 16 Uhr, alle .......................................................................................
CHF
6.-



Familien-Tagesbillett
1 bis 2 Erwachsene und max. ...............................................................
CHF
30.-





4 Jugendliche 7 bis 16 Jahre



Gruppen-Tagesbillett
Schulklassen/Heime pro Besucher .......................................................
CHF
5.-





-> 1 Leiter / Begleitperson ....................................................................

gratis



Dauerkarte

Erwachsene ..........................................................................................
CHF
24.-





Jugendliche 7 bis 16 Jahre, Lehrlinge, .................................................
CHF
16.-





Studenten, IV- und AHV-Rentner


11.2 
Ausstellerausweise (persönlich, nicht übertragbar) (vgl Ziff. 7.1.2 Ausstellerreglement)
>Formular 5


Aussteller-Ausweise 
1 Ausweis für Standpersonal pro





5 m2 verrechnete Standfläche

gratis



Zusatzbestellung

nur für Standpersonal
CHF
24.-/Stück


11.3 
Besucherwerbung / Kundengutscheine (vgl. Ziff. 7.1.3 Ausstellerreglement)

>Formular 6


Besucherprospekte, Plakate und Kleber

gratis (solange Vorrat)



Gutscheine für kostenlosen Tageseintritt:



Gratiskontingent


1 Eintrittsgutschein pro m2 verrechnete Standfläche



Zusätzliche Gutscheine für kostenlosen Tageseintritt für Ihre Kunden (gemäss Bestellung)




-> Dem Aussteller werden nur die eingelösten Gutscheine nach der Messe in Rechnung gestellt   CHF
7.-/Stück

_________________________________________________________________________________

12. Rücktritt vom Vertrag (vgl. Ziff. 2.5 Ausstellerreglement)



Rücktrittsgebühr vor erfolgter Standplatzzuteilung
CHF
1'000.-



Bei Rücktritt vom Ausstellervertrag nach abgeschlossener Standplatzzuteilung schuldet der Aussteller nebst der



Rücktrittsgebühr in Höhe von CHF 1'000.- die gesamte Standmiete und allfällig aufgelaufene Nebenkosten. 

_________________________________________________________________________________

13. Zahlungstermine


1. Teilrechnung: 90% der aktuellen Verpflichtung per 21.7.02, fällig per 31.7.02, danach innert 10 Tagen nach 



Rechnungsstellung



Schlussrechnung nach der Messe, zahlbar innert 10 Tagen

_________________________________________________________________________________

St. Gallen, Dezember 2001

